
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Stadtbetrieb Tiefbau TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2007/0811 Anlage Nr.: ______

Datum: 27.08.2007  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

 
Ausschuss "Östlicher Stadtrand" 

 
12.09.2007 

 
öffentlich 

 
 
 
Tagesordnung 

 
Brückenbauwerk Bodenstraße 
 
Vorstellung der überarbeiteten Vorentwurfsplanung 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Beschluss des Ausschusses „Östlicher Stadtrand“ vom 03.03.2004 wird aufgehoben. 
 
Der vom Ing.-Büro Kreuzer vorgestellten Vorentwurfsplanung zum Neubau der Brücke wird zu-
gestimmt. 
 
Auf Grundlage der Vorentwurfsplanung ist die Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen. 
Nach Abschluss der Durchführungsvereinbarung mit der DB-AG ist die Maßnahme zusammen-
hängend mit dem Bau der Bahnsteige auszuschreiben und zu vergeben. 
 
 
Begründung 

 
Der Ausschuss „Östlicher Stadtrand“ beschloss in seiner Sitzung am 03.03.2004: 
 
1. Der vom Ing.-Büro Kreuzer erstellten Vorentwurfsplanung wird zugestimmt. 
2. Aufgrund der Vorentwurfsplanung ist die Entwurfsplanung zu erstellen. 
 
Im Nachgang führte die DB-AG eine Variantenuntersuchung durch, die im Ergebnis dazu führte, 
dass der Haltepunkt (Bahnsteige) nicht mehr, wie ursprünglich geplant, östlich sondern nun-
mehr westlich der Brücke hergestellt wird. Die Anbindung der Bahnsteige an die Brücke erfolgt 
mittels einer Rampen- und Treppenanlage. Zur besseren Linienführung der Bodenstraße wurde 
die Brücke zudem um 5 m nach Westen verschoben. 
 
 



 
Auswirkungen auf den Haushalt 

 
 Keine Auswirkungen  Kosten der Maßnahme: ca. 2.250.000 € Herstellungskost.  

Sachkosten:      € 
 Jährliche Folgekosten Personalkosten:        € 

 Maßnahme zuschussfähig 
Höhe des Zuschusses       € 
       % 

HAR:       €  Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, 
 
     Haushaltsstelle: lt. Wirtschaftsplan Amt 80 Lfd. Mittel:       € 

  Bewilligung außer- oder überplanmäßiger 
      Ausgaben erforderlich Betrag:       € 

 Kreditaufnahme erforderlich  Betrag:       € 

 Einsparungen Betrag       € 

 Jährliche Folgeeinnahmen Art:       

 Höhe:       € 

 Bemerkungen  

Anteil der DB-AG aus dem S 12 Vertrag beträgt rd. 570.000,-- € 

 
Bei planungsrelevanten Vorhaben 

 
Der Inhalt des Beschlussvorschlages stimmt mit den Aussagen / Vorgaben 

   

des Flächennutzungsplanes  überein  nicht überein (siehe Anl.Nr.      ) 

der Jugendhilfeplanung  überein  nicht überein (siehe Anl.Nr.      ) 

 
Mitzeichnung: 
 
Name:  Paraphe:  Name:  Paraphe: 
      
 

           

      
 

           

      
 

           

 
 
 
Hennef (Sieg), den 27.08.2007 
 
 
 
Klaus Pipke 
 


